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UEuropäischer SRI Transparenz Kodex 

 

Der Europäische Transparenz Kodex gilt für Nachhaltigkeitsfonds, die in Europa zum Vertrieb 

zugelassen sind und deckt zahlreiche Asset-Klassen ab, etwa Aktien und Anleihen. Alle Informationen 

zum Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds finden Sie unter www.eurosif.org und 

für Deutschland, Österreich und die Schweiz unter www.forum-ng.org. Den Kodex ergänzt ein 

Begleitdokument, das Fondsmanager beim Ausfüllen des Transparenz Kodex unterstützt. Die aktuelle 

Fassung des Kodex wurde vom Eurosif-Vorstand am 19. Februar 2018 genehmigt.     

 

Neuerungen 

Im Jahr 2017 wurde der Kodex überarbeitet, um aktuelle Entwicklungen auf dem Europäischen Markt 

für Nachhaltige Geldanlagen besser widerzuspiegeln. Der Transparenz Kodex wurde von einer 

Arbeitsgruppe nach den neuesten Entwicklungen der Branche auf europäischer und internationaler 

Ebene aktualisiert.  

Unterzeichner des Kodex berücksichtigen nun Empfehlungen der Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures (TCFD), des Artikel 173 der französischen TECV Verordnung und des 

Abschlussberichts der High-Level Group of Experts on Sustainable Finance (HLEG). Fragen in direkter 

Anlehnung an zuvor genannte Gesetze und Empfehlungen werden im Kodex durch Fußnoten markiert. 

 

Der Kodex basiert auf zwei grundlegenden Motiven  

1.Die Möglichkeit, den Nachhaltigkeitsansatz von nachhaltigen Publikumsfonds Anlegern und 
anderen Stakeholdern leicht verständlich und vergleichbar zur Verfügung zu stellen.  

2.Proaktiv Initiativen zu stärken, die zur Entwicklung und Förderung von Nachhaltigkeitsfonds 
beitragen, indem ein gemeinsames Rahmenwerk für Best-Practice-Ansätze im Bereich 
Transparenz geschaffen wird.  

 

Leitprinzipien 

Unterzeichner des Kodex sollen offen und ehrlich sein und genaue, angemessene und aktuelle 

Informationen veröffentlichen, um den Stakeholdern, der breiten Öffentlichkeit und insbesondere 

den Anlegern zu ermöglichen, die ESG1-Strategien eines Fonds und deren Umsetzung zu verstehen. 

 

Die Unterzeichner des Transparenz Kodex verpflichten sich auf folgende Prinzipien: 

• Die Reihenfolge und der genaue Wortlaut der Fragen soll beachtet werden. 

• Antworten sollen informativ und klar formuliert sein. Grundsätzlich sollen die erforderlichen 
Informationen (Instrumente und Methoden) so detailliert wie möglich beschrieben werden. 

 

1 ESG steht für Umwelt, Soziales und Gute Unternehmensführung – kurz für Englisch Social, Environment, 

Governance. 
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• Fonds sollen die Daten in der Währung bereitstellen, die sie auch für andere 
Berichterstattungszwecke verwenden. 

• Gründe, die eine Informationsbereitstellung verhindern, müssen erklärt werden. Die 
Unterzeichner sollten systematisch darlegen, ob und bis wann sie hoffen, die Fragen 
beantworten zu können. 

• Antworten müssen mindestens jährlich aktualisiert werden und das Datum der letzten 
Aktualisierung tragen. 

• Der ausgefüllte Transparenz Kodex und dessen Antworten müssen leicht zugänglich auf der 
Internetseite des Fonds, der Fondsgesellschaft oder des Fondsmanagers stehen. In jedem Fall 
müssen die Unterzeichner angeben, wo die vom Kodex geforderten Informationen zu finden 
sind.  

• Die Unterzeichner sind für die Antworten verantwortlich und sollen dies auch deutlich 
machen. 

Erklärung von Finanzdienstleister Eichkatz Asset Managers GmbH & Co.KG 
 
Nachhaltige Investments sind ein essentieller Bestandteil der strategischen Positionierung und 
Vorgehensweise von Finanzdienstleister Eichkatz Asset Managers GmbH & Co.KG. Seit dem Jahr 2020 
bieten wir Nachhaltige Geldanlagen an und begrüßen den Europäischen Transparenz Kodex für 
Nachhaltigkeitsfonds.  
 
Dies ist unsere erste Erklärung für die Einhaltung des Transparenz Kodex. Sie gilt für den Zeitraum vom 
07.07.2022 bis zum 06.07.2023. Unsere vollständige Erklärung zu dem Europäischen Transparenz 
Kodex für Nachhaltigkeitsfonds ist unten aufgeführt und wird ebenfalls im Jahresbericht des bzw. der 
entsprechenden Fonds und auf unserer Webseite veröffentlicht. 
 
 
Zustimmung zum Europäischen Transparenz Kodex 
 
Eichkatz Asset Managers GmbH & Co.KG verpflichtet sich zur Herstellung von Transparenz. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir unter den bestehenden regulativen Rahmenbedingungen und unter dem 
Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit so viel Transparenz wie möglich gewährleisten.  
 
Alternativ falls nicht alle Fragen beantwortet werden können: 
 
Eichkatz Asset Managers GmbH & Co.KG befolgt alle Empfehlungen des Europäischen Transparenz 
Kodex für Nachhaltigkeitsfonds.  
 
Datum 07.07.2022 
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Eurosif Definition verschiedener Nachhaltiger Anlagestrategien2  
 

Nachhaltige Themenfonds: Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von 

Nachhaltigkeit zusammenhängen und einen ESG-Bezug haben.  

Best-in-Class: Anlagestrategie, nach der – basierend auf ESG-Kriterien – die besten Unternehmen 

innerhalb einer Branche, Kategorie oder Klasse ausgewählt werden. 

Normbasiertes Screening: Überprüfung von Investments nach ihrer Konformität mit bestimmten 

internationalen Standards und Normen z. B. dem Global Compact, den OECD-Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen oder den ILO-Kernarbeitsnormen.  

Ausschlüsse: Dieser Ansatz schließt systematisch bestimmte Investments oder Investmentklassen wie 

Unternehmen, Branchen oder Länder vom Investment-Universum aus, wenn diese gegen spezifische 

Kriterien verstoßen. 

ESG-Integration: Explizite Einbeziehung von ESG-Kriterien bzw. -Risiken in die traditionelle 

Finanzanalyse. 

Engagement und Stimmrechtsausübung: Langfristig angelegter Dialog mit Unternehmen und die 

Ausübung von Aktionärsrechten auf Hauptversammlungen, um die Unternehmenspolitik bezüglich 

ESG-Kriterien zu beeinflussen.  

Impact Investment: Investitionen in Unternehmen, Organisationen oder Fonds mit dem Ziel, neben 

finanziellen Erträgen auch Einfluss auf soziale und ökologische Belange auszuüben. 

  

 

2 Nachhaltige und verantwortliche Geldanlagen (Sustainable and Responsible Investments, SRI) sind 

Anlagestrategien, die ESG-Strategien und Kriterien in die Recherche, Analyse und in den Auswahlprozess des 

Investmentportfolios einbeziehen bzw. berücksichtigen. Es kombiniert die traditionelle Finanzanalyse und das 

Engagement/Aktivitäten mit einer Bewertung von ESG-Faktoren. Ziel ist es langfristige Renditen für Investoren 

zu sichern und einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen, indem Unternehmen nachhaltiger handeln. Ref. 

Eurosif 2016 

 

FNG-Definition: Nachhaltige Geldanlagen ist die allgemeine Bezeichnung für nachhaltiges, verantwortliches, 

ethisches, soziales, ökologisches Investment und alle anderen Anlageprozesse, die in ihre Finanzanalyse den 

Einfluss von ESG (Umwelt, Soziales und Governance)-Kriterien einbeziehen. Es beinhaltet auch eine explizite 

schriftlich formulierte Anlagepolitik zur Nutzung von ESG-Kriterien. 
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Inhalt des Transparenz Kodex – oder Kodex-Kategorien 

1. Liste der vom Kodex erfassten Fonds 

2. Allgemeine Informationen zur Fondsgesellschaft 

3. Allgemeine Informationen zu den SRI-Fonds, für die der Kodex ausgefüllt wird 

4. Der Investment-Prozess 

5. ESG Kontrolle 

6. Wirkungsmessung und ESG-Berichterstattung 
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1. Liste der vom Kode 

 

Name des/der Fonds: Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig 

die Kern-
Anlagestrategie 
(bitte wählen Sie 
maximal 2 Strategien 
aus) 

Asset-Klassen Ausschlüsse, Standards 
und Normen 

Fonds-

kapital 

zum   

31. Dez. 

Weitere  

Siegel 

Links zu 

relevanten 

Dokumenten 

X Best-in-Class  

☐ Engagement & 

Stimmrechtsausübun

g 

X ESG-Integration 

☐ Ausschlüsse 

☐ Impact Investment 

☐ Normbasiertes 

Screening 

☐ führt zu Aus-

schlüssen 

☐ führt zu Risiko-

management-

analysen/ 

Engagement 

 Nachhaltige 
Themenfonds 

Passiv gemanagt  

☐ Passives 
Investieren – Haupt-
Benchmark:  
Spezifizieren Sie das 
Index Tracking 

☐ Passives 
Investieren – ESG/SRI 
Benchmark: 
Spezifizieren Sie das 
Index Tracking 
 
Aktiv gemanagt 

☐ Aktien im Euro-
währungsgebiet 

☐ Aktien in einem EU 
Land 

X Aktien international 

☐ Anleihen und  
andere Schuldver-
schreibungen in Euro  

☐ Internationale 
Anleihen und andere 
Schuldverschreibunge
n  

☐ Geldmarkt/ Bank-
einlagen  

☐ Geldmarkt/ Bank-
einlagen (kurzfristig) 

☐ strukturierte Fonds  

X Kontroverse Waffen  

X Alkohol 

X Tabak 

X Waffen  

X Kernkraft 

X Menschenrechtsver- 

letzungen  

x Arbeitsrechtsver-

letzungen  

X Glücksspiel 

X Pornografie 

X Tierversuche 

x Konfliktmineralien  

X Biodiversität 

X Abholzung 

x Kohle  

X Gentechnik 

xWeitere Ausschlüsse 
(bitte angeben) 

x Global Compact 

X OECD-Leitsätze für mul-

tinationale Unternehmen 

X ILO-Kernarbeitsnormenx 

Weitere Normen (bitte 

angeben) 

X die Gesellschaft ist 
Unterzeichner der 
Principles for responsible 
Investment (PRI) und 
verpflichtet sich zum 
Ausbau nachhaltiger 
Geldanlagen u. zur 
Einhaltung der 6, durch 
die UN aufgestellten 
Prinzipien für 
verantwortliches 
Investieren. 
Fondsprospekt S.14 

Summe 

der AuM 

 

19 Mio. 

Euro 

☐ 

Französisches 

SRI Label 

☐ 

Französisches 

TEEC Label 

☐ 

Französisches 

CIES Label 

☐ Luxflag Label 

X FNG Siegel  

☐ Öster-

reichisches 

Umweltzeichen  

☐ Weitere 

(bitte angeben) 

 

*siehe Links 

unter der 

Tabelle 

 

 

Factsheet/KIID 

https://groenemeyer-gesundheitsfonds.de/#berichtswesen 

Fonds-News  

https://groenemeyer-gesundheitsfonds.de/news/ 

 -Alle Berichte 

https://www.ampega.de/leistungen/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/DE000A2PPHK4/ 

 

https://groenemeyer-gesundheitsfonds.de/#berichtswesen
https://groenemeyer-gesundheitsfonds.de/news/
https://www.ampega.de/leistungen/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/DE000A2PPHK4/
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2. Allgemeine Informationen zur Fondsgesellschaft 

 

2.1. Wie lautet der Name der Fondsgesellschaft, welche den/die Fonds verwaltet, für den/die 

dieser Kodex gilt? 

Fondsberater 

Eichkatz Asset Managers GmbH & Co. KG 

Olbrichstrasse 2 

45138 Essen 

 

Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 

WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür 

verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, 

gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten 

Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG. 

 

Fondsmanager 

Ampega Investment GmbH - Charles-de-Gaulle-Platz 1 

50679 Köln - HRB 61047 

www.ampega.de 

 

2.2. Was ist der Track-Record und welche Prinzipien verfolgt die Fondsgesellschaft bei der 

Integration von SRI in den Anlageprozess? 

Der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig wurde zum 6.7.2020 aufgelegt. 

Nachhaltiges Wirtschaften ist ein Kernanliegen des Fonds.  

Unser Leitsatz „wir investieren in Unternehmen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit 

der Gesellschaft unterstützen und verbessern“ richtet sich nicht nur nach 

(gesundheits)wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen, sondern adressiert 

insbesondere auch Aspekte der Umwelt, der Sozialverantwortung und guter 

Unternehmensführung. 

Der Fonds ist als Artikel 8 + eingeordnet. Dies wurde von KPMG geprüft und freigegeben. 

Link 

 

http://www.ampega.de/
https://www.dropbox.com/s/6oyjk8eppq12vag/GGFN_Artikel%208%2B.pdf?dl=0
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2.3. Wie hat das Unternehmen seinen nachhaltigen Anlageprozess festgelegt und formalisiert? 

Zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedanken hat das Fondsmanagement einen strikten 

Nachhaltigkeitsanalyseprozess implementiert, der neben traditionellen und branchenspezifischen 

Ausschlusskriterien auch Best in Class Ansätze und Dialogstrategien berücksichtigt.  

ESG Nachhaltigkeitsziele und Anforderungen bilden wir im Fonds mittels konkreter Kriterien ab. Hierzu 

arbeiten wir mit den breiten Anwendungskriterien der ISSESG Datenbank. Diese werden in unseren 

Systemen in Form von Positiv- und Negativ- Listen bzw. Scores abgeglichen. 

Die hier relevante Best-in-Class Einstufung erfolgt anhand von Environment (E), Social (S) und 

Governance (G) Kriterien sowie den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG = Sustainable 

Developement Goals). Dabei werden Mindestschwellen und Ausschlüsse in Bezug auf Best in Class 

sowie SDG berücksichtigt, damit sich ein Unternehmen für den Fonds qualifiziert.  

 

Die Auswahl von Unternehmen auf der Grundlage guter ESG-Bewertungen mithilfe eines 

Screeningverfahrens zielt darauf ab, das Risiko zu reduzieren. Der Best-in-Class- Ansatz hilft uns 

Unternehmen zu meiden, bei denen das Risikomanagement schwach ist. Durch die richtige Auswahl 

von nachhaltigen Titeln werden Risiken im Portfolio reduziert.  

Wir entwickeln die Integration von Nachhaltigkeitskriterien zudem kontinuierlich weiter, weil wir 

glauben so unsere Investmententscheidungen langfristig zu verbessern. Die Verknüpfung von ESG-

Kriterien in unseren Investment Prozess geschieht systematisch – hier erfolgt die Umsetzung in Form 

eines Scorings. Zudem sind wir bestrebt mögliche Kontroversen bei den Unternehmen anzusprechen 

und zu diskutieren. Dies erfolgt bei Unternehmenspräsentationen, Investorenkonferenzen und in 

direkten Gesprächen mit dem Management/Investor Relation.  

Unternehmen, die unserem Nachhaltigkeitsanalyseprozess erfolgreich durchlaufen, werden in Form 

einer Nachhaltigkeitsliste bei unserer KVG Ampega hinterlegt und stellen das investierbare Universum 

dar. Das Risiko-, bzw. Limit-Controlling der Ampega überprüft zudem die Einhaltung dieses 

Universums.  

Die Politik ist auf der Webseite groenemeyer-gesundheitsfonds.de dokumentiert bzw. in Form unserer 

Nachhaltigkeitspräsentation abrufbar: https://groenemeyer-gesundheitsfonds.de 

Zudem schreibt unser Haftungsdach eine Verlinkung zu den Pflichtangaben auf der Webseite der BN 

& Partners Capital AG vor:  https://www.bnpartner.com/esg.html  

Des Weiteren finden sie hier den Nachhaltigkeitsansatz der KVG Ampega: 

https://www.ampega.de/nachhaltigkeit 

Bei der Stimmrechtsausübung/Engagement ist die Gesellschaft als Fondsberater auf die 

Aktivitäten/Ausrichtung des Fondsmanagers und KVG Ampega angewiesen. Die Ampega hat das 

Thema Engagement und Mitwirkung mit einer neuen Engagement Policy gestärkt und vor allem das 

Thema Wahrnehmung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen adressiert. 

Die Engagement-Policy unserer KVG Ampega finden sie über folgenden Link: 

https://www.ampega.de/fileadmin/mediapool/assets_ampega/downloads/fonds_hinweise/Mitwirk

ungspolitik_2021.pdf 

https://groenemeyer-gesundheitsfonds.de/
https://www.bnpartner.com/esg.html
https://www.ampega.de/nachhaltigkeit
https://www.ampega.de/fileadmin/mediapool/assets_ampega/downloads/fonds_hinweise/Mitwirkungspolitik_2021.pdf
https://www.ampega.de/fileadmin/mediapool/assets_ampega/downloads/fonds_hinweise/Mitwirkungspolitik_2021.pdf
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Ampega hat den externen Dienstleister ISS-ESG mit der Analyse der Hauptversammlungsunterlagen 

sowie der Umsetzung des Abstimmungsverhaltens gemäß den „Continental Europe Proxy Voting 

Guidelines” beauftragt. Vorschläge für das Abstimmungsverhalten auf Basis der Analysen werden in 

angemessenem Umfang überprüft, insbesondere ob im konkreten Fall für die Hauptversammlung 

ergänzende oder von der Stimmrechtspolitik der Ampega abweichende Vorgaben erteilt werden 

sollten. Soweit dies in Ergänzung oder Abweichung von der Stimmrechtspolitik notwendig ist, erteilt 

die Ampega konkrete Weisungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten. 

  

2.4. Wie werden ESG-Risiken und ESG-Chancen – auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel – 

vom Unternehmen verstanden/berücksichtigt?3 

Die wesentlichen Grundsätze sind u.a. in unseren besonderen Anlagebedingungen formuliert: 
 
Bei allen Investitionsentscheidungen werden die UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren 

(„UN-PRI“) zu Grunde gelegt. Hierbei werden Kriterien in Bezug auf ökologische und soziale sowie 

Fragen zur guten Unternehmensführung (ESG) in alle Investmententscheidungen einbezogen, um 

das Ergebnis eines Anlageportfolios (in unterschiedlichem Ausmaß je nach Unternehmen, Branche, 

Region, Anlageklasse und über verschiedene Zeiträume) beeinflussen zu können. Das Nähere regeln 

die folgenden Absätze. 

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt zunächst nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Dies 

bedeutet, dass relativ beste Abschneiden eines Unternehmens im Vergleich zu seinen 

Wettbewerbern. Nach diesem Prinzip werden die Unternehmen innerhalb einer Branche direkt 

miteinander verglichen und auf ihre Nachhaltigkeit überprüft. Es werden stets die Anlageobjekte 

bevorzugt, die die Nachhaltigkeitskriterien Environmental, Social und Governance („ESG“) jeweils am 

besten erfüllen, also „best in class“ sind. Dies bedeutet, dass bei der Auswahl der 

Vermögensgegenstände neben dem finanziellen Erfolg folgende ESG-Kriterien beispielsweise 

berücksichtigt werden: 

Umwelt („Environmental“): effizienter Umgang mit Energie und Rohstoffen, umweltverträgliche 

Produktion, Vermeidung von Klimatransitionsrisiken, Erhaltung von Flora und Fauna, Schutz der 

natürlichen Ressourcen und der Atmosphäre, Begrenzung der Bodenverschlechterung und des 

Klimawandels, Vermeidung von Eingriffen in Ökosysteme und Verlusten der biologischen Vielfalt. 

Soziales („Social“): Erhaltung zentraler Arbeitsrechte, Allgemeine Menschenrechte, Verbot von 

Kinder- und Zwangsarbeit, Einhaltung der Gleichbehandlungsgrundsätze, Faire Arbeitsbedingungen 

und angemessene Entlohnung. 

Unternehmensleitsätze („Governance“): Transparente Maßnahmen zur Verhinderung von 

Korruption und Geldwäsche, Einhaltung von Unternehmensethik und Prinzipien der 

Korruptionsbekämpfung gemäß UN Global Compact, Leitsätze der guten Unternehmensführung 

sowie Regelungen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 

Dieser „Best-in-Class“-Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und 

Kulturverträglichkeit. Der Auswahlprozess erfolgt über eine Würdigung von ESG-Scores sowie einem 

 

3 Bezug zu Artikel 173 der französischen TECV Richtlinie  und den TCFD Empfehlungen (Abschnitt Risiken und 

Chancen) 
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Ratingvergleich. Im Ergebnis umfasst das Investmentuniversum damit Unternehmen, die im 

Industrievergleich eine führende ESG-Leistung zeigen und sich in besonderem Maße für eine 

nachhaltige Entwicklung engagieren. Dies bedeutet, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter 

Berücksichtigung der vorstehenden Kriterien keine feststehende Auswahl von 

Vermögensgegenständen innerhalb einer Branche oder eines Sektors erwirbt, sondern Über- und 

Untergewichtungen einzelner Branchen oder Sektoren vornehmen kann. Dies kann dazu führen, 

dass einzelne Branchen oder Sektoren bei der Auswahl der Vermögensgegenstände nicht 

berücksichtigt werden, während aus anderen Branchen oder Sektoren bei entsprechend positiver 

Beurteilung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Vielzahl von Vermögensgegenständen 

ausgewählt wird. 

Außerdem sind Unternehmen erfasst, die bei ihrer Geschäftstätigkeit die in Art. 2 Nr. 17 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Governance-Aspekte beachten. Die Bewertung der 

Environmental-, Social-, Governance - Merkmale der Investitionen basiert auf Informationen von 

spezialisierten externen Datenanbietern (wir arbeiten mit ISS ESG zusammen) sowie auf eigenen 

Analysen. Das Nähere regelt der Verkaufsprospekt. 

Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein 

auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur unzureichend Rechnung 

tragen. Hierdurch ist sichergestellt, dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 

genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird. 

Investitionen in Unternehmen, die einen Umsatzanteil von mehr als 0% aus der Energiegewinnung 

oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas und Atomstrom) generieren, 

sind ausgeschlossen. Gleiches gilt für Emittenten, die einen Umsatzanteil von mehr als 0% aus der 

Förderung von Kohle und Erdöl erzielen. In Unternehmen, die mehr als 0% ihrer Umsätze aus dem 

Anbau, der Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer erzielen, wird nicht 

investiert. 

Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstoßen, gelten als nicht investierbar. 

Diese Prinzipien beziehen neben Menschenrechten, Arbeitsnormen und Maßnahmen zur 

Korruptionsprävention auch das Vorsorgeprinzip im Umgang mit Umweltproblemen, insbesondere 

in Bezug auf Biodiversität, Wasserverbrauch und Abfall ein. Außerdem beinhalten die UN Global 

Compact Prinzipien Kriterien gegen Diskriminierung und Maßnahmen zur Förderung von 

Chancengleichheit & Diversität. 

Eine Menschenrechtskontroverse oder eine Kontroverse im Bereich der Arbeitsrechte liegt 

insbesondere dann vor, wenn ein Unternehmen in seinem Wirkungsbereich allgemein anerkannte 

Normen, Prinzipien und Standards zum Schutz der Menschenrechte nachweislich oder mutmaßlich 

in erheblichem Maße missachtet. Abgedeckt werden in diesem Zusammenhang auch die 

Themenbereiche Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. Als Bewertungsrichtlinien für 

Kontroversen im Bereich der Umweltprobleme werden u.a. das Prinzip der besten verfügbaren 

Technik (BVT) sowie internationale Umweltgesetzgebungen herangezogen. Investitionen in 

Unternehmen, die im Zusammenhang mit geächteten Waffen (gemäß „Ottawa-Konvention“, „Oslo-

Konvention“ und den UN-Konventionen „UN BWC“, „UN CWC“) stehen, werden nicht getätigt. 

Bei Investitionen in Staaten werden Länder mit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbewertung (Länder, 

die in die letzte Kategorie im Ranking anerkannter Datenanbieter fallen und damit ein 
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schwerwiegendes Risiko für das langfristige Wohlergehen des Landes haben) ausgeschlossen. 

Näheres zur Nachhaltigkeitsbewertung regelt der Verkaufsprospekt. 

Dimensionen der Bewertung umfassen Umwelt-, Soziale- und Regierungsaktivitäten, die 

internationalen Konventionen und Normen entsprechen. Hierfür wird eine Analyse relevanter 

Kontroversen, wie beispielsweise Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Korruption, 

Umweltverschmutzung oder Meinungsfreiheit zu Grunde gelegt. Außerdem werden der Schutz der 

Menschenrechte, gesellschaftliches Engagement, Einhaltung der Datenschutzregelungen, Schutz der 

Minderheiten, Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit, sowie Grundsätze für Produktsicherheit und 

die Möglichkeit zur politischen Einflussnahme und Transparenz berücksichtigt. Staaten, die gegen 

globale Normen wie den „Freedom House Index“ verstoßen, werden zudem ausgeschlossen. 

------- 

Es muss konstatiert werden, dass sich physische Risiken signifikant auf alle prudenziellen Risiken 

auswirken können und werden. Klima- und Umweltrisiken betreffen aufgrund ihrer weitreichenden 

makroökonomischen Implikationen sowohl einzelne Institute als auch ganze Finanzsysteme. 

Hier tragen wir insbesondere auch den „Principals of adverse impact“ (PAIs) Rechnung. Die meisten 

Wirtschaftstätigkeiten haben das Potenzial, auf verschiedene Nachhaltigkeitsindikatoren sowohl 

positiv als auch negativ zu wirken. Die PAI stellen eine Möglichkeit dar zu messen, wie Emittenten 

Nachhaltigkeitsfaktoren negativ beeinflussen. 

Die PAIs werden durch Ausschlüsse bei unzureichenden Bewertungen der festgelegten Felder 

konsequent berücksichtigt. Es werden sowohl Daten von ISS als auch von SUS verwendet. 

 

Wir operationalisieren dies u.a. durch die Analyse der Sustainable Development Goals (SDGs) über 

die Datenbank von ISS ESG  (ISS ESG Solution). 
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Der SDG Solutions Score stellt den gesamten, aggregierten Einfluss des Produktportfolios eines 

Unternehmens auf das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen dar, mit dem Ziel, Unternehmen aus der 

gleichen (Sub-)Branche sowie aus unterschiedlichen Branchen vergleichen zu können. Es existieren 

aggregierte Scores zu nur Umwelt, nur Sozialen und allen Aspekten. In dem Aggregationsmodell 

berücksichtigt der SDG Solutions Score nur die deutlichsten Scores (d. h. den höchsten positiven 

und/oder den niedrigsten negativen Score). 

 

Für jeden Portfoliokonstituenten wird der Wert des Datenpunktes SDG Solutions Overall Score 

(SDGSolOverallScore) über ISS ESG ermittelt. Der Score bewegt sich zwischen -10 und +10 und gibt 

wieder wie stark der Einfluss auf SDGs gesamt ausfällt (sowohl die positiven als auch negative 

Einflüsse werden berücksichtigt). In der Berechnung der SFDR-Quote werden ausschließlich 

Portfoliokonstituenten berücksichtigt, welche einen SDG Solutions Overall Score von > 5 vorweisen 

und dadurch als besonders nachhaltig gelten. Ein unzureichender Score z.B. im Bereich 

Umweltaspekte kann nicht durch höhere Werte bei „S“ und „G“ geheilt werden.  

2.5. Wie viele Mitarbeiter innerhalb der Fondsgesellschaft sind in den Nachhaltigen Investment 

Prozess involviert?  

 

Fünf Mitarbeiter sind in den Nachhaltigkeitsprozess involviert. Mit der Nachhaltigkeitsanalyse 

befassen sich zwei Mitarbeiter.  
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2.6. In welchen RI-Initiativen ist die Fondsgesellschaft beteiligt? 

 

Allgemeine Initiativen  Umwelt- und 
Klimainitiativen  

Soziale Initiativen  Governance Initiativen 

☐ECCR – Ecumenical 
Council for Corporate 
Responsibility 

☐EFAMA RI WG  

☐ High-Level Expert 

Group on Sustainable 
Finance der 
Europäischen Komission 

☐ ICCR – Interfaith 
Center on Corporate 
Responsibility 

☐ National Asset 

Manager Association (RI 
Group) 

X PRI - Principles For 
Responsible Investment 

☐ SIFs - Sustainable 

Investment Forum 

☐ Weitere (bitte 

angeben) 

☐ CDP – Carbon 
Disclosure Project (please 
specify carbon, forest, 
water etc.) 

☐ Climate Bond Initiative 

☐ Green Bond Principles 

☐ IIGCC – Institutional 

Investors Group on 
Climate Change 

☐ Montreal Carbon 
pledge 

☐ Paris Pledge for Action 

☐ Portfolio 

Decarbonization Coalition 

☐ Weitere (bitte 

angeben) 

☐ Access to Medicine 
Foundation  

☐ Access to Nutrition 

Foundation 

☐ Accord on Fire and 

Building Safety in 
Bangladesh 

☐ Weitere (bitte 

angeben) 

 

☐ ICGN – International 
Corporate Governance 
Network 

☐ Weitere (bitte 

angeben) 

 

 

 

2.7. Wie hoch ist die Gesamtsumme der nachhaltig und verantwortlich verwalteten 

Vermögenswerte (AuM)?  

19 Mio. zum 31.12.2021 

26 Mio. zum 30.06.2022  
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3. Allgemeine Informationen zu den SRI-Fonds, für die der Kodex ausgefüllt wird 

 

3.1. Was versucht /versuchen diese/r Fonds durch die Berücksichtigung von ESG-Strategien und 

Kriterien zu erreichen? 

Ziel ist es Gesundheitsunternehmen zu identifizieren, die nachweislich nachhaltig agieren. Dies 

bildet die Grundlage für unseren Leitspruch: Wir investieren in Unternehmen die das Wohlbefinden 

und die Gesundheit unserer Gesellschaft verbessern. Zudem sind wir überzeugt, dass die 

Beschränkung auf nachhaltig agierende Unternehmen langfristig sowohl eine Renditevorteil als auch 

einen positiven Beitrag für die Gesellschaft mit sich bringen.   

3.2. Welche internen und externen Ressourcen werden genutzt, um das ESG-Research 

durchzuführen?  

Das Unternehmen arbeitet mit dem Vertragspartner ISS ESG zusammen und nutzt die Datenbank. 

Zudem werden die von den Unternehmen publizierten Nachhaltigkeitsinformationen/-Dokumente 

studiert und in Analysegesprächen mit den Unternehmen diskutiert. Unsere KVG Ampega überwacht 

die Einhaltung unseres Nachhaltigkeitsansatz im Wege der Überprüfung unserer Nachhaltigkeitsliste.  

 

3.3. Welche Prinzipien und ESG-Strategien und Kriterien werden angewendet? 

 

Der Fonds verfolgt eine dezidierte ESG-Strategie. Dabei werden die Bereiche Umwelt 

(Environmental), Soziales (Social) und die verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) 

berücksichtigt. Die Fondsberater berücksichtigen alle drei genannten Aspekte. Der Fonds investiert 

ausschließlich in nachhaltig geführte Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, welche innovative 

und effiziente Geschäftsmodelle mit einem klinischen Mehrwert aufweisen. 

Der Fonds wird aktiv gemanagt und berücksichtigt in der Investitionspolitik die Nachhaltigkeit z.B. 

durch hohe Sicherheitsstandards bei Produkten und Dienstleistungen in der Gesundheitsbranche 

sowie der Ausrichtung klinischer Studien nach ethischen Grundsätzen. Wir verfolgen den 360 Grad 

Blick auf die Medizin zum Wohle und Wohlbefinden der Menschen. 

Somit steht für Patienten die Früherkennung und Behandlung von Krankheiten wie Krebs, Diabetes, 

aber auch Präzisionsmedizin (personalisierte Medizin) im Sinne einer zielgerichteten Wirkung 

respektive der Nutzung von Medikamenten im Vordergrund. Wir investieren auch in 

telemedizinische und effiziente Behandlungsmethoden und Unternehmen die minimalinvasive 

Eingriffsmethoden entwickeln. 

Zudem haben wir viele verschiedene Entwicklungspfade analysiert, die sich mit der Digitalisierung im 

Gesundheitswesen beschäftigen. Die Hauptkriterien leiten sich dabei aus den SDG-Zielen ab (siehe 

Ausführungen untern 2.4) 

Anlageziel ist es von zukünftigen, nachhaltigen Wachstumstrends des Gesundheitsmarktes zu 

profitieren und anderseits Unternehmen zu identifizieren, die durch ihr Geschäftsmodell sowie ihre 

ESG-Performance, das Potenzial haben, einen positiven gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Es 

werden nur Wertpapiere von Emittenten berücksichtigt, die vom ESG Datenanbieter ISS ESG unter 
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ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und bewertet wurden und im Hinblick auf diese 

Kriterien zu den besten ihrer jeweiligen Branche gehören. 

Für unseren Gesundheitsfonds werden Titel von Unternehmen/Emittenten aus folgenden Bereichen 

von vornherein ausgeschlossen: 

Medizinische Ausschlusskriterien: 

Embryonale Stammzellenforschung: Unternehmen, die mit embryonalen Stammzellen arbeiten und 

Produkte oder Therapien mit ihrer Hilfe entwickeln oder dies beabsichtigen, werden von der 

Nachhaltigkeitsliste ausgeschlossen. 

Tierversuche: Unternehmen, die vermeidbare Tierversuche durchführen oder in Auftrag geben 

werden ausgeschlossen.  

Medikamente zur Durchführung der Todesstrafe. Jedwede Produktion oder Zulieferung für 

Medikamente, die zur Umsetzung der Todesstrafe beitragen, werden ausgeschlossen.  

Nuklearmedizin: Nuklearmedizin qualifiziert sich nur für den Fonds, falls der medizinische Nutzen die 

Gefahren für den Menschen überwiegt. Die Nachhaltigkeitsanalyse orientiert sich hier an dem 

aktuellen Stand der Medizinwissenschaft.   

Missbrauch von Marktmacht: Unternehmen, die Ihre Preissetzungsmacht, beispielsweise durch 

grundlose Preiserhöhungen bei patentgeschützten Medikamenten ausnutzen, werden 

ausgeschlossen. Dies gilt auch für Unternehmen, die den Zugang zu Ihrer Medizin bewusst auf 

bestimmte Zielgruppen (Kaufkraft) beschränken.   

Allgemeine Ausschlusskriterien: 

▪ schwerwiegende Kontroversen in Bezug auf Menschenrechte aufweisen 

▪ schwerwiegende Kontroversen bezüglich Arbeiterrechten aufweisen, 

insbesondere bzgl. Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Zwangsarbeit, 

Kinderarbeit und Diskriminierung 

▪ schwerwiegende Kontroversen bezüglich ihres Umweltverhaltens aufweisen 

▪ schwerwiegende Kontroversen bezüglich Geldwäsche, Korruption, Bestechung 

und sonstige strafbare Handlungen aufweisen 

▪ Umsatz aus der Herstellung und/ oder dem Vertrieb von zivilen Waffen generieren 

▪ Umsatz aus dem Abbau und Vertrieb von Kraftwerkskohle generieren oder aus thermischer 

Kohleverstromung generieren      

▪ Umsatz im Zusammenhang mit Fracking oder der Gewinnung und Verarbeitung von 

Ölsanden generieren 

▪ Umsatzes aus der Erzeugung von Kernkraft, dem Abbau und der Verarbeitung von Uranerz 

und der Breitstellung von Schlüsseldienstleistungen generieren 

▪ Umsatzes aus dem Betrieb von Kernreaktoren zur Stromerzeugung generieren 

▪ Umsatz durch Uranbergbau und Pornografie generieren 
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▪ Umsatz aus der Produktion von Pornografie generieren 

▪ Unternehmen die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert werden; die UN 

Biodiversität- Konvention nicht ratifiziert haben 

▪ Unternehmen die das Pariser Klimaabkommen nicht ratifiziert haben 

▪ dass Kyotoprotokoll nicht ratifiziert haben 

▪ einen Corruption Perception Index kleiner 30 aufweisen; 

▪ Menschen- oder Arbeitsrechtskontroversen haben 

 

3.4. Welche Prinzipien und Kriterien werden in Bezug auf den Klimawandel für den/die Fonds 

berücksichtigt?4  

Der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig investiert sektoral nur im Bereich der Gesundheit. 

Damit ist ein Großteil der klimabezogenen Fragestellungen von vornherein ausgeschlossen. Die 

Vorgaben nach UZ 49 für nachhaltige Finanzprodukte stellen wir unabhängig von der Bedeutung für 

den Gesundheitssektor sicher. Im Rahmen unseres Investmentprozesses werden in Bezug auf den 

Klimawandel die relevanten finanziellen Risiken in die Anlageentscheidung mit einbezogen und 

fortlaufend von uns bewertet. Dabei werden auch die relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der 

Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.11.2019 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Wertpapierdienstleistungssektor berücksichtigt, 

die wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition haben können. Im Bezug auf 

den Klimawandel werden daher auch die durch ISS ESG zur Verfügung gestellten Daten genutzt, um 

unter anderem das Carbon Risk Rating mit in die Bewertung der potenziellen Titel einzubeziehen. 

→ siehe insbesondere Ausführungen Punkt 2.4 

Für jeden Portfoliokonstituenten wird der Wert des Datenpunktes SDG Solutions Overall Score 

(SDGSolOverallScore) über ISS ESG ermittelt. Der Score bewegt sich zwischen -10 und +10 und gibt 

wieder wie stark der Einfluss auf SDGs gesamt ausfällt (sowohl die positiven als auch negative 

Einflüsse werden berücksichtigt). In der Berechnung der SFDR-Quote werden ausschließlich 

Portfoliokonstituenten berücksichtigt, welche einen SDG Solutions Overall Score von > 5 vorweisen 

und dadurch als besonders nachhaltig gelten. Ein unzureichender Score z.B. im Bereich 

Umweltaspekte kann nicht durch höhere Werte bei „S“ und „G“ geheilt werden.  

 

3.5. Wie sieht Ihre ESG-Analyse und Evaluierungs-Methodik aus (wie ist das Investmentuniversum 

aufgebaut, wie das Rating-System etc.)?  

 

 

4 Bezug zu Artikel 173 der französischen TECV Richtlinie, siehe Paragraph 3 und 4 des Artikels D.533-16-11, 

Kapital III Französisches Gesetzbuch (French Legal Code): 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI00

0031793697 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000031793697
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000031793697
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Zur Anwendung kommt ein vierstufiger Nachhaltigkeitsprozess: 

 

  
 

 

Stufe 1 berücksichtigt allgemeine Ausschlusskriterien: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In Stufe 2 werden Medizinspezifische Ausschlusskriterien zur Anwendung gebracht: 
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Das verbleibende Universum wird im Anschluss einer ESG- (Best in Class) und SDG- Analyse 

unterzogen. Mit klaren Mindestanforderungen an die Unternehmen:  
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In Stufe 4 wird das Nachhaltigkeitsuniversum (nach Anwendung der Ausschlüsse, Kontroversen-

Monitoring und ESG/SDG Analyse) quartalsweise zusammengestellt und bei der Ampega hinterlegt, 

sowie vom hauseigenen Limit- und Risikocontrolling überwacht.  

 

Positivbeispiel Sonova: 
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3.6. Wie häufig wird die ESG-Bewertung der Emittenten überprüft? Wie werden Kontroversen 

gemanagt?   

 

Quartalsweise Überprüfung der Liste durch Eichkatz Asset Managers GmbH & Co.KG und zusätzlicher 

Abgleich durch Kontrollsystem bei der KVG. Rückmeldung seitens der KVG unmittelbar bei 

Grenzverletzungen. (zum Beispiel auch bei SpinOffs) 

Unternehmen mit Kontroversen werden von vornherein ausgeschlossen. Treten Kontroversen nach 

Kauf eines Unternehmens auf, werden diese analysiert und das Unternehmen zeitnah aus dem 

Portfolio entfernt.  
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4. Der Investment-Prozess 

 

4.1. Wie werden ESG-Strategien und Kriterien bei der Festlegung des Anlageuniversums 

berücksichtigt? 

 

Allgemeine und medizinspezifische Ausschlüsse grenzen das Universum ein. Unternehmen 

qualifizieren sich ausschließlich für unseren Auswahlprozess, wenn sie festgelegte 

Mindestanforderungen an ESG / SDG Kriterien erfüllen. 

4.2. Wie werden Kriterien in Bezug auf den Klimawandel bei der Festlegung des Anlageuniversums 

berücksichtigt? 

Durch klare Ausschlüsse (z. BSP. Atomkraft, fossile Treibstoffe, Raubbau an natürlichen 

Ressourcen etc.) und „Environmental“ Kriterien (CO2 Bilanz, Wasser- Abfallmanagement 

etc.) im Rahmen der ESG/SDG Analyse. (ISS ESG Datenbank) 

4.3. Wie werden die Emittenten bewertet, die im Portfolio enthalten sind, für die aber keine ESG-

Analyse vorliegt (ohne Investmentfonds)? 

 

Für Unternehmen, die nicht durch die ISS ESG Datenbank abgedeckt werden, erfolgt eine 

hauseigene Analyse, basierend auf den Kriterien der ISSESG Anforderungen.  

4.4. Wurden an der ESG-Bewertung oder dem Anlageprozess in den letzten 12 Monaten 

Änderungen vorgenommen? 

Nein 

4.5. Wurde ein Teil der/des Fonds in nicht notierte Unternehmen investiert, die starke soziale 

Ziele verfolgen (Impact Investing)?  

 

Wir investieren nicht in nicht-notierten Unternehmen  

 

4.6. Beteiligen sich die Fonds an Wertpapierleihgeschäften? 

 

Keine Wertpapierleihgeschäfte  

 

4.7. Macht der/Machen die Fonds Gebrauch von Derivaten?  

Keine Derivate 

4.8. Investiert der/Investieren die Fonds in Investmentfonds?  

 

Der Fonds investiert nicht in andere Investmentfonds 



 

21 

5. ESG-Kontrolle 

 

5.1. Welche internen und externen Verfahren werden angewandt, die sicherstellen, dass das 

Portfolio die in Abschnitt 4 dieses Kodex definierten ESG-Kriterien erfüllt?5  

Systematisches Vorgehen anhand der ISSESG Datenbank. Externe Kontrolle durch das Ampega 

(KVG) Limit und Risiko-Controlling.  

6. Wirkungsmessung und ESG-Berichterstattung 

 

6.1. Wie wird die ESG-Qualität der Fonds bewertet?  

Überprüfung seitens KPMG in Abstimmung mit der KVG Ampega.  

Aktuell wird noch keine laufende Kommunikation an die Kunden vorgenommen. 

Die Einstufung als Artikel 8+ Fonds wird publiziert. 

6.2. Welche Indikatoren werden für die ESG-Bewertung der Fonds herangezogen?6  

N/A 

 

6.3. Wie werden Anleger über das Nachhaltigkeitsmanagement des/der Fonds informiert?  

 

Aktuell keine öffentliche Kommunikation (bis auf Artikel 8+ Einordnung). Auf Anfrage/bei 

Interesse gehen wir gerne ins Detail mit den Kunden. 

6.4. Veröffentlicht der Fondsanbieter die Ergebnisse seiner Stimmrechtsausübungs- und 

Engagement-Politik?7  

 

Bisher ist für Eichkatz Asset Managers GmbH & Co.KG als Fondsberater eine 

Stimmrechtsausübung nicht möglich.  

 

5 Bezug zu Artikel 173 der französischen TECV Verordnung 

6 Bezug zu Artikel 173 der französischen TECV Verordnung 

7 Bezug zu Artikel 173 der französischen TECV Verordnung und den Empfehlungen der HLEG zu Governance  
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_______________________________________________ 

EUROSIF UND DIE NATIONALEN SUSTAINABLE INVESTMENT FOREN (SIFs) VERPFLICHTEN 

SICH ZU FOLGENDEN PUNKTEN: 

• Eurosif ist verantwortlich für die Verwaltung und Veröffentlichung des Transparenz Kodex. 

• Für Deutschland, Österreich, Liechtenstein und die Schweiz ist das Forum Nachhaltige 
Geldanlagen (FNG) e.V. der zentrale Ansprechpartner. 

• Eurosif und das FNG veröffentlichen die Antworten zum Transparenz Kodex auf ihren 
Webseiten. 

• Eurosif vergibt in Kooperation mit dem FNG ein „Transparenzlogo“ an diejenigen Fonds, die 
den Kodex befolgen und eine entsprechende Antwort eingereicht haben. Das Logo kann zu 
Werbezwecken genutzt werden, wobei die Anweisungen aus dem Logo-Spezifikations-
Manual zu beachten sind und der Kodex auf dem neuesten Stand sein muss. Der Kodex ist 
jährlich zu aktualisieren. 

• Eurosif verpflichtet sich, den Kodex regelmäßig zu überarbeiten. Dieser Prozess wird offen 
und inklusiv gestaltet.  

 

 

EUROSIF 

Eurosif – kurz für European Sustainable and Responsible Investment Forum – ist ein europaweiter 

Zusammenschluss, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Nachhaltigkeit durch die Finanzmärkte 

Europas zu fördern.  

Eurosif funktioniert als Partnerschaft der europäischen nationalen Sustainable Investment Foren 

(SIFs) mit Unterstützung und Beteiligung seiner Mitglieder. Die Mitglieder decken alle Bereiche 

entlang der Wertschöpfungskette der nachhaltigen Finanzbranche ab. Weitere Mitglieder kommen 

aus den Ländern in den kein SIF existiert. 

Institutionelle Investoren sind genauso vertreten wie Asset Manager, Vermögensverwalter, 

Nachhaltigkeits-Research-Agenturen, wissenschaftliche Institute und Nichtregierungsorganisationen. 

Über seine Mitglieder repräsentiert Eurosif ein Vermögen in Höhe von rund einer Billion Euro. Die 

Eurosif-Mitgliedschaft steht allen Organisationen in Europa offen, die sich Nachhaltigen Geldanlagen 

verschrieben haben. 

Eurosif ist als wichtige Stimme im Bereich nachhaltiger und verantwortlicher Investments anerkannt. 

Zu seinen Tätigkeitsbereichen zählen Public Policy, Research und der Aufbau von Plattformen, um 

Best Practices im Bereich Nachhaltiger Geldanlagen zu fördern. Weitere Informationen finden Sie 

unter www.eurosif.org. 

Derzeit gehören zu den nationalen Sustainable Investment Foren (SIFs): 

• Dansif, Dänemark 

• Finsif, Finnland 

• Forum Nachhaltige Geldanlagen* (FNG) e.V., Deutschland, Österreich, Liechtenstein und die 
Schweiz 

• Forum per la Finanza Sostenibile* (FFS), Italien 

http://www.eurosif.org/
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• Forum pour l’Investissement Responsable* (FIR), Frankreich 

• Norsif, Norwegen 

• Spainsif*, Spanien 

• Swesif*, Schweden 

• UK Sustainable Investment and Finance Association* (UKSIF), Großbritannien 

• Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling* (VBDO), Niederlande 

*Mitglied von Eurosif 

Sie können, Eurosif unter +32 2 743-2947 oder per E-Mail unter contact@eurosif.org zu erreichen.  

Eurosif A.I.S.B.L. 

Avenue Adolphe Lacomblé 59 

1030, Schaerbeek 

FNG 

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in 

Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz, repräsentiert mehr als 170 Mitglieder, die 

sich für mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft einsetzen. Dazu zählen Banken, 

Kapitalanlagegesellschaften, Rating-Agenturen, Finanzberater und wissenschaftliche Einrichtungen. 

Das FNG fördert den Dialog und Informationsaustausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und 

Politik und setzt sich seit 2001 für verbesserte rechtliche und politische Rahmenbedingungen für 

nachhaltige Investments ein. Das FNG verleiht das Transparenzlogo für nachhaltige Publikumsfonds, 

gibt die FNG-Nachhaltigkeitsprofile und die FNG-Matrix heraus und ist Gründungsmitglied des 

europäischen Dachverbandes Eurosif. 

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen erreichen Sie unter +49 (0)30 629 37 99 80 oder unter 

office@forum-ng.org  

Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. 

Motzstraße 3 SF 

D-10777 Berlin 

Weitere Informationen zu Eurosif und zum Europäischen Transparenz Kodex für 

Nachhaltigkeitsfonds finden Sie unter www.eurosif.org und unter www.forum-ng.org.  

Haftungsausschluss – Eurosif übernimmt keine Verantwortung oder gesetzliche Haftung für Fehler, 

unvollständige oder irreführende Informationen, die von den Unterzeichnern in ihrer Stellungnahme 

zum europäischen Transparenz Kodex für nachhaltige Publikumsfonds bereitgestellt werden. Eurosif 

bietet weder Finanzberatung an, noch unterstützt es spezielle Geldanlagen, Organisationen oder 

Individuen. Bitte beachten Sie auch den Disclaimer unter www.forum-ng.org/de/impressum.html.  

mailto:office@forum-ng.org
http://www.eurosif.org/
http://www.forum-ng.org/
http://www.forum-ng.org/de/impressum.html

